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Die Sportfesttermine 2023
Bayernturnier  
30.06 und 01.07.23 in Augsburg
Drachenboot-Rennen  
19.07.23 in Oberschleißheim

S
eit Wochen gehen am Lan-
desamt für Finanzen so viele 
Beihilfeanträge ein wie noch 
nie! Angesichts der aktuellen 

Krankheitswelle scheint das vielleicht 
wenig verwunderlich. Dabei geben 
die Beihilfesachbearbeiter und Bei-
hilfesachbearbeiterinnen am LfF seit 
Monaten ihr Bestes und schaffen so, 
in einer normalen Woche ungefähr 
320.000 Belege abzuarbeiten. Und 
dies, obwohl natürlich auch das LfF 
von krankheitsbedingten Ausfällen 
nicht verschont bleibt … So ist der 

Rückstau an unbearbeiteten Belegen 
seit Anfang des Jahres auf 600.000 
Belege angewachsen. Von der zu-
letzt extrem hohen Zahl erkrankter 
Beihilfeberechtigter im bayerischen 
öffentlichen Dienst abgesehen, geht 
die hohe Zahl an Beihilfeanträgen 
letztlich aber auch darauf zurück, 
dass in den letzten Jahren in großer 
Zahl Polizisten, Lehrer und Anwärter 
in allen Resorts eingestellt wurden, 
die zusätzlich „Kunden“ des Lan-
desamts für Finanzen sind. Denn 
gleichzeitig steigt auch die Zahl der 

Versorgungsempfänger immer wei-
ter an, was den beihilfeberechtigten 
Personenkreis zusätzlich vergrößert. 
Zudem handelt es sich bei diesem 
Personenkreis tendenziell ja um Men-
schen mit regelmäßigen Arzt- und 
Arzneikosten.

Mehr Beamte bedeutet 
mehr Arbeit!

Die bfg fordert vor diesem Hin-
tergrund seit Jahren eine den Fall-
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BEIHILFESTELLEN VERSINKEN IN ANTRAGSFLUT

zahlensteigerungen entsprechende 
Stellenmehrung. In einem gewissen 
Umfang ist der Gesetzgeber diesem 
Gedanken zwar gefolgt, aber bei Wei-
tem nicht im erforderlichen Umfang. 
So liegt die Zahl der Arbeitskräfte (in 
Vollzeitäquivalenten) im Moment bei 
399, was einer Unterdeckung von 
etwa 15 Prozent entspricht. Im Jahr 
2017 sind mit 343 Vollzeitbeschäftig-
ten pro Monat ungefähr 500.000 Be-
scheide erstellt worden – heute liegt 
die Zahl der Bescheide pro Monat bei 
über einer Million!

Leider ist ein Rückgang der hohen 
Anzahl an Belegen pro Tag derzeit 
nicht in Sicht. Dazu hat sich die Situ-
ation gegenüber früheren Jahren zu 
sehr verändert, so dass es derzeit 
schwer denkbar scheint, die Rück-
stände schnell abzubauen. Warum? 
In den letzten Jahren gab es eben-
falls hohes Antragsaufkommen, je-
doch in Wellen. Die Beschäftigten in 
den Beihilfestellen haben es dabei im 
Dezember regelmäßig geschafft, die 
Rückstände weitestgehend abzuar-
beiten, um mit einer kurzen Bearbei-
tungszeit in die anstehende Urlaubs-
zeit und somit in das neue Jahr zu 
starten. Zuletzt konnte jedoch nicht 
mehr von Wellen geprochen wer-
den, sondern geradezu von einer Ein-
gangsflut auf konstant hohen Niveau! 
„Ruhigere Zeiten“ mit der Möglich-
keit Rückstände abzuarbeiten, gibt es 
so seit Längerem einfach nicht mehr. 
Als Folge beträgt die durchschnittli-
che Bearbeitungszeit Ende Februar 
rund 16 Tagen, wobei sie in einzelnen 

Beihilfestellen bei bis zu 22 Tagen 
liegt, und damit auch sehr weit von 
den angepeilten 14 Tagen entfernt. 

Natürlich schaut das LfF dieser 
Entwicklung nicht tatenlos zu! So 
wurden bereits das ganze Jahr 2022 
über und auch weiterhin Anwärter in 
ihren Praktika verstärkt in den einzel-
nen Beihilfestellen eingesetzt, wobei 
deren Einsatzmöglichkeiten verständ-
licherweise beschränkt sind. 

CRP als Risikomanagement 
Beihilfe

Die Unterstützung durch die IT in 
Form der Computer gestützten Rech-
nungsprüfung (CRP) in der Stufe 1, 2 
und 3 wird den Sachbearbeitern lang-
fristig einen Teil der Arbeit durch eine 
„Dunkelverarbeitung“ abnehmen. 
„Dunkelverarbeitung“ bedeutet, dass 
Beihilfeanträge ohne das Zutun eines 
Bearbeiters bearbeitet werden kön-
nen. Hier ist es am LfF jedoch nicht 
anders als in den Finanzämtern. Es 
stockt an allen Ecken und Enden. Mit 
einer wirklichen Arbeitsentlastung ist 
somit frühestens in ein paar Jahren 
zu rechnen. Die aktuelle Stufe 2 ent-
spricht in etwa dem RMS-System in 
der Veranlagung. Der Computer prüft 
jede einzelne Position auf dem Beleg 
und gibt die einzelnen Positionen an 
den Sachbearbeiter mit einer entspre-
chen Rot-, Gelb- oder Grünmeldung 
aus. 

Aber auch das Antragsverhalten der 
Beihilfeberechtigten hat die Arbeits-
belastung zuletzt stark ansteigen las-
sen und damit die Bearbeitungszeiten 

negativ belastet! So muss man wissen, 
dass die Beschäftigten der Beihilfestel-
len bei jedem Antrag die Stammdaten 
(Personalnummer, Name, Vorname, 
Bemessungssatz, Notizblock) über-
prüfen müssen – gleich, ob der Antrag 
zwei Dutzend Belege umfasst oder nur 
ein einziges Nasenspray! Nach dem 
Wegfall der früheren Antragsgrenze 
von 200 Euro gehen aber eben auch 
massenhaft sehr „kleine“ Anträge mit 
teilweise nur einem Beleg ein und ver-
ursachen damit weit überproportional 
viel Arbeit.

Alle können „mithelfen“
Jede und jeder Einzelne kann damit 

aber auch einen Beitrag zur Verbesse-
rung der Situation leisten, indem er 
bzw. sie eben nicht jeden Kleinstbeleg 
sofort einreicht. Freilich ist die Nutzung 
von Beilhilfe-online oder der Beihilfe-
App sowie des digitalen Ordners im 
Mitarbeiterportal, von diesen Fällen 
abgesehen, sehr hilfreich.

 Weiter kann man die Beihilfestellen 
unterstützen, indem man beim Einrei-
chen der Belege ein Augenmerk auf 
eine gute Qualität legt. Bei nicht les-
baren Bildern z. B. aufgrund von Dun-
kelheit oder weißen Flecken vom Blitz 
im Bild, ist die Bearbeitung oft nicht 
möglich, was zu Mehrarbeit beim LfF 
und beim Antragsteller führt.

An unseren Kolleginnen und Kolle-
gen in den Beihilfestellen liegt es si-
cherlich nicht, dass es derzeit zu die-
sen Verzögerungen kommt. Sie geben 
alles und wollen die Anträge wie ge-
wohnt schnellstmöglich bearbeiten!




